
C, 7. Dienstordnung für das pädagogische Personal in den
katholischen Kindertageseinrichtungen

Präambel
1Die katholischen Kindertageseinrichtungen in den bayerischen Diözesen ergänzen und
unterstützen Familien bzw. Eltern in ihrer Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsaufgabe; Eltern im Sinne dieser Ordnung sind die jeweiligen
Personensorgeberechtigten. 2Damit erfüllen die Kindertageseinrichtungen einen von
Kirche, Staat und Gesellschaft anerkannten Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsauftrag. 3Sie erhalten ihre Eigenprägung durch das im katholischen Glauben
gründende Welt- und Menschenbild, das die Normalität der Verschiedenheit von
Menschen betont, eine Ausgrenzung auf Grund bestimmter Merkmale ablehnt und die
Beteiligung ermöglicht. 4Im Ideal der Inklusion hat die Unterscheidung „behindert und
nichtbehindert“ keine Relevanz mehr. 5Alle Kinder lernen ungeachtet ihrer individuellen
Voraussetzungen und Fähigkeiten, ihrer Talente, ihrer Herkunft, ihrer Behinderungen
und Beeinträchtigungen miteinander, und werden jeweils individuell gefördert.
6Inklusion beschreibt ein gesellschaftliches Miteinander, dessen wesentliches Prinzip
die Wertschätzung und Anerkennung von Unterschiedlichkeit in Bildung und Erziehung
ist. 7Die Beschäftigten sind deshalb aufgefordert, durch ihre eigene christliche
Grundhaltung die auf diesem Weltbild aufbauende Erziehung im konkreten Handeln zu
verdeutl ichen. 8Die katholischen Kindertageseinrichtungen in den bayerischen
Diözesen sind Teil der Gemeindepastoral und müssen somit in die kirchliche
Gemeindearbeit einbezogen werden. 9Die pädagogische und die religiöse Arbeit in
einer katholischen Kindertageseinrichtung verantwortet der Träger. 10Die durch das
Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die ergänzenden
Bestimmungen festgelegten Anforderungen an die Erziehungs- und Bildungsziele sind
der pädagogischen Arbeit in den katholischen Kindertageseinrichtungen zugrunde zu
legen.
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2. Ordnung für Schlichtungsverfahren

I. Die Schlichtungsstelle
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsstelle
(1) Die Schlichtungsstelle führt die Bezeichnung
„Schlichtungsstelle für die (Erz-)Diözese ...“
(2) Sie hat ihren Sitz beim (Erz-)Bischöflichen Ordinariat ...
(3) Ihre Geschäftsstelle ist in ...
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§ 2 Zuständigkeit
(1) Die Schlichtungsstelle ist zuständig im Bereich kirchlicher Einrichtungen in der (Erz-
)Diözese und im Bereich überdiözesaner Einrichtungen, die ihren Sitz im Gebiet der
(Erz-)Diözese haben, für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen
Mitarbeitern und ihren Dienstgebern aus dem Arbeitsverhältnis, soweit diese dem
Regelungsbereich der Bayer. Regional-KODA unterfallen.
(2) Die Schlichtungsstelle ist nicht zuständig bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit
der bischöflichen Sendung für pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung.
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§ 3 Mitglieder
( 1 ) 1Die Schlichtungsstelle setzt sich aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern
zusammen, die ehrenamtlich tätig werden. 2Ist der Vorsitzende verhindert, tritt an seine
Stelle der stellvertretende Vorsitzende. 3Die bestellten Beisitzer werden im
Verhinderungsfall von den stellvertretenden Beisitzern in der Reihenfolge ihrer
Bestellung vertreten.
(2 ) 1Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende müssen der katholischen
Kirche angehören und dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen Gliedschaftsrechte
nicht gehindert sein. 2Sie müssen die Befähigung zum Richteramt haben und dürfen
weder im kirchlichen Dienst stehen, noch Mitglied eines kirchlichen Organs sein, das zur
gesetzlichen Vertretung berufen ist. 
3Die Beisitzer und ihre Stellvertreter müssen der katholischen Kirche angehören und
dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen Gliedschaftsrechte nicht gehindert sein. 4Sie
müssen im kirchlichen Dienst in der Diözese stehen.
(3 ) 1Zwei Beisitzer und deren Stellvertreter werden vom Generalvikar bestellt. 2Die
weiteren Beisitzer und deren Stellvertreter bestellt der Vorstand der Diözesanen
Arbeitsgemeinschaft (DiAG) Abteilung A. 3Besteht keine DiAG, so wählt die beim (Erz-
)Bischöflichen Ordinariat bestehende Mitarbeitervertretung (MAV) die Beisitzer und
deren Stellvertreter.
( 4 ) 1Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden aufgrund eines
gemeinsamen Vorschlags der Beisitzer vom Diözesanbischof ernannt. 2Kommt ein
gemeinsamer Vorschlag innerhalb einer vom Diözesanbischof gesetzten Frist nicht
zustande, ernennt der Diözesanbischof den Vorsitzenden und den stellvertretenden
Vorsitzenden nach vorheriger Anhörung des Vorstandes der DiAG A bzw. der MAV beim
(Erz-)Bischöflichen Ordinariat.
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§ 4 Unabhängigkeit, Schweigepflicht
(1 ) 1Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind unabhängig. 2Sie sind nur an Recht,
Gesetz und ihr Gewissen gebunden.
(2) Sie unterliegen der Schweigepflicht; dies gilt auch für die Zeit nach ihrem
Ausscheiden aus dem Amt.
(3) Der Vorsitzende belehrt die Mitglieder der Schlichtungsstelle über die Rechtsstellung
nach Abs. 1 und über die Pflicht nach Abs. 2.
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§ 5 Amtszeit
1Die Amtszeit der Mitglieder der Schlichtungsstelle beträgt vier Jahre. 2Sie beginnt mit
der Ernennung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden durch den
Diözesanbischof. 3Die Mitglieder der Schlichtungsstelle bleiben nach Ablauf der
Amtszeit bis zur Bestellung bzw. Ernennung eines Nachfolgers im Amt.
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§ 5a Abhängigkeit, Befangenheit, Ablehnung
(1) Hinsichtlich eines Ausschlusses oder eine Ablehnung von Mitgliedern der
Schlichtungsstelle gelten die §§ 41 bis 44 ZPO entsprechend.
(2) Als Vorsitzender ist ferner ausgeschlossen, wer eine der Parteien vor Beginn des
Verfahrens im Zusammenhang mit dem Streitgegenstand berät oder vertreten hat oder
zu einer der beiden Parteien in einem direkten oder indirekten Abhängigkeitsverhältnis
steht.
(3) 1Über den Ausschluss bzw. die Ablehnung nach Abs. 1 und den Ausschluss nach
Abs. 2 befindet die Schlichtungsstelle nach Anhörung des Betroffenen ohne seine
Beteil igung. 2Ist der Vorsitzende der Schlichtungsstelle oder sein Stellvertreter
Betroffener, so befindet die Schlichtungsstelle unter Vorsitz des jeweils nicht betroffenen
Vorsitzenden endgültig.
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§ 6 Vorzeitige Beendigung, Ausscheiden, Abberufung
(1) Ein Mitglied kann jederzeit aus wichtigem Grund durch schriftliche Erklärung sein
Amt niederlegen.
(2) Das Amt eines Mitglieds endet
1. wenn eine Voraussetzung für seine Berufung fehlt oder wegfällt,
2. wenn Gründe vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer zur Kündigung eines
Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund berechtigen,
3. im Falle des Verlustes der Geschäftsfähigkeit,
4. bei fortgesetzter Verletzung seiner Pflichten nach dieser Ordnung.
(3) Hinsichtlich der Beendigung ist § 5 a Abs. 3 entsprechend anzuwenden.
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§ 5 Qualifizierung
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen
Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von
Effektivität und Effizienz des kirchlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der
Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Qualifizierung wird auch als
Teil der Personalentwicklung verstanden.
(2 ) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung ein Angebot dar, aus dem für die
Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das
durch Dienstvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann.
2Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind
a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die
übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),
b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit;
Umschulung),
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung)
und
e) die Reflexion der ethischen und religiösen Aspekte des kirchlichen Dienstes
(religiöse Qualifizierung).
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den
Beschäftigten schriftlich bestätigt.
(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d – Anspruch
auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt
wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als
Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch
jährlich zu führen.
( 5 ) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme –
einschließlich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden,
grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine
Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Arbeitgeber und Mitarbeitervertretungen sind
gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des
betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten
kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.
Protokollnotiz zu Absatz 5 Satz 1:

Es findet die Reisekostenordnung der bayerischen Diözesen Anwendung.
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(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.
(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung
einbezogen werden.
(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so
angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.
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II. Das Schlichtungsverfahren
§ 7 Beteiligte
(1) Beteiligte am Verfahren sind
1. Antragsteller
2. Antragsgegner.
(2) Der Vorsitzende der Schlichtungsstelle hat von Amts wegen in Fällen, in denen eine
stiftungsaufsichtliche Genehmigung für den Arbeitsvertrag erforderlich ist, die
Bestimmungen der Kirchenstiftungsordnung zu beachten.
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§ 7a Zulassung von Bevollmächtigten
Die Beteiligten können das Schlichtungsverfahren selbst oder durch einen
Bevollmächtigten nach einer freien Wahl führen.
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§ 7b Kostenhilfe
1Beteiligte, die das Schlichtungsverfahren durch einen Bevollmächtigten führen, erhalten
auf Antrag Kostenhilfe, wenn die Hinzuziehung notwendig oder zweckmäßig ist und der
Antrag auf Schlichtung hinreichend Aussicht auf Erfolg bietet. 2Der Antrag ist bei der
Schlichtungsstelle zu stellen. 3Der Vorsitzende entscheidet über die Bewilligung nach
vorheriger Anhörung der Beteiligten.
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§ 8 Antragsgrundsatz
(1) 1Die Schlichtungsstelle wird nur auf Antrag tätig. 2Anträge sind schriftlich über die
Geschäftsstelle an den Vorsitzenden der Schlichtungsstelle zu richten. 3Dieser hat ggf.
auf eine sachdienliche Ergänzung des Antrags hinzuwirken.
(2) Ein Antrag auf Schlichtung kann nur gestellt werden, wenn das Antragsbegehren
zuvor schriftlich gegenüber dem Dienstgeber gestellt und von diesem innerhalb von vier
Wochen schriftlich abgelehnt worden ist.
(3) Liegt innerhalb von vier Wochen keine schriftliche Antwort des Dienstgebers vor, wird
eine negative Antwort vermutet.
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